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Das an der Berufsfachschule erworbene Prüfungszeug-
nis, wird dem Zeugnis über das Bestehen der Abschluss-/
Gesellenprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
gleichgestellt. Die Gleichstellung von Prüfungszeugnis-
sen erfolgt durch Rechtsverordnung über das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie oder das sonst 
zuständige Fachministerium im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung nach 
Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für 
Berufsbildung. Voraussetzung ist, dass die Berufsausbil-
dung und die in der Prüfung nachzuweisenden berufli-
chen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten gleich-
wertig sind. Die Bewilligung wird befristet erteilt und 
ist zurzeit für 7 berufsbildende Schulen (vgl. Bundesin-
stitut für Berufsbildung 2017d, S. 194–197) in Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausgesprochen 
(vgl. Zöller 2015, S. 14–15).

 ▶ Zulassung zur Abschlussprüfung (§ 43 Abs. 2 BBiG):

Die Berufsausbildung wird mit einer externen Abschluss-
prüfung abgeschlossen, die vor einer Handwerks-/
Handelskammer abgelegt wird. Zur Abschlussprüfung 
wird zugelassen, wer in einer berufsbildenden Schule 
ausgebildet worden ist, wenn dieser Bildungsgang der 
Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsbe-
ruf entspricht. Dies ist der Fall, wenn Inhalt, Anforderung 

und zeitlicher Umfang der jeweiligen Ausbildungsord-
nung gleichwertig sind sowie die systematische Durch-
führung und ein angemessener Anteil fachpraktischer 
Ausbildung gewährleistet werden. 

Die Berufsausbildung an Berufsfachschulen nach BBiG/
HwO ist durch die in → Tabelle A6.1.3-3 dargestellten 
Berufe geprägt. Die Schüler/-innen in den aufgeführten 
Berufen repräsentierten knapp die Hälfte aller Schü-
ler/-innen im 1. Schuljahrgang 2016/2017. Mit einem 
Anteil von 14,9% an allen schulischen BBiG/HwO-Be-
rufen war der/die Kosmetiker/-in der mit Abstand 
bedeutendste Beruf. Die fast ausschließlich von Frauen 
absolvierte Ausbildung wurde in 6 der 16 Bundeslän-
der angeboten. Den zweitgrößten Anteil machte der 
Kaufmann/die Kauffrau für Büromanagement aus. 
Die anderen Berufe spielen auf der Bundesebene eine 
vergleichsweise unbedeutende Rolle. So wurde beispiels-
weise die Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in mit 
94 Schülerinnen und Schülern nur an Berufsfachschulen 
in Bayern angeboten. Der Beruf Tischler/-in konnte zwar 
in 4 Ländern gelernt werden, insgesamt begannen jedoch 
nur 84 Schüler/-innen.

(Amelie Illiger, Regina Dionisius)

Tabelle A6.1.3-3:  Stark besetzte schulische Ausbildungen nach BBiG/HwO, Schüler/-innen im  
1. Schuljahrgang 2016/2017

KldB 2010 
(StaBA-Zusatz) 

Berufsbezeichnung Insgesamt1
Anteil 

weiblich 
(in %)

Anteil an allen schulischen 
BBiG/HwO-Berufen 2016  
(in %) (Summe = 7.470)

Länder (Anzahl)

82322 (01) Kosmetiker/-in 1.112 99,6 14,9 BW, MV, NI, SN, ST, TH (6)

71402 (22) Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement 842 53,6 11,3 BY, BE, NW (3)

28222 (14) Maßschneider/-in 241 91,7 3,2 HE, NI, RP (3)

24512 (03) Feinwerkmechaniker/-in 185 7,0 2,5 BY, RP (2)

28222(27) Textil- und Modenäher/-in 127 92,1 1,7 BY, BE (2)

23212 (08) Mediengestalter/-in Digital und Print 118 32,2 1,6 BY, BE (2)

93312 (02) Holzbildhauer/-in 113 54,9 1,5 BY, HE, SH, TH (4)

43102 (04) Fachinformatiker/-in 94 10,6 1,3 BY (1)

72302 (02) Steuerfachangestellte/Steuerfachangestellter 86 67,4 1,2 BW (1)

22342 (09) Tischler/-in 84 27,4 1,1 BY, BE, HE, RP (4)

1 Für Baden-Württemberg liegt die Berufsbezeichnung nicht immer vor. Für Bremen liegen nur Daten des Schuljahres 2013/2014 vor.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 2, Jahrgang 2016/17, Tabelle 2.11 - BFS gem. (I)                                                                              BIBB-Datenreport 2018


